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Verordnung

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Ferlach
vom 19. Dezember 2023, Zahl: BV  3417-2/031-2/2023/He.,

mit welcher die Aufhebung der Festlegung „Aufschließungsgebiet“
innerhalb des Baulandes für eine Teilfläche aufgehoben wird.

Widmungsfall 04/2022

Aufgrund des §§ 41 und 38 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2021 – K-ROG 2021, LGBl. Nr. 
59/2021, in Verbindung mit § 14 Abs. 1 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung - K-AGO, LGBl. Nr. 
66/1998, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 78/2023 wird verordnet:

§ 1
Änderung durch Aufhebung

(1) Das festgelegte Aufschließungsgebiet einer Teilfläche der Parz. 326/2, KG 72019 Windisch Bleiberg, 
mit der Widmung als „Bauland – Dorfgebiet“ im Ausmaß von rd. 180 m² wird aufgehoben. Die 
maßgebliche Fläche ist aus der Anlage I zu dieser Verordnung (Lageplan, M = 1:1.000) ersichtlich.

(2) Die Erläuterungen zur Aufhebung sind aus der Anlage II zu dieser Verordnung ersichtlich.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt nach Ablauf des Tages der Kundmachung im elektronischen Amtsblatt in Kraft. 

Der Bürgermeister:
RgR Ingo Appé

Stadtgemeinde Ferlach
Kirchgasse 5, 9170 Ferlach
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